
Beilage 258/1989 zum kurzschriftlichen Bericht des o.ö. Landtages, XXIII. Gesetzgebungsperiode

.Bericht des Ausschusses für Schulen, Kultur und Sport
betreffend das Landesgesetz, mit dem das O.Ö. Pflichtschulorganisations-

gesetz 1984 geändert wird (O.Ö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 1989)

(L-203116-XXIII)

A. Allgemeiner Tell

Die 11. Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGBI. Nr.
327/1988, (im folgenden kurz ,,11. SCHOG-Novelle")
enthält - gestützt auf die Kompetenzbestimmung des
Art. 14 Abs. 3 lil. b B-VG - auch eine Grundsatzbestim-
mung, die einer Ausführung durch den Landesgesetzge-
ber bedarf. Dazu hat der Grundsatzgesetzgeber angeord-
net, daß die ausführungsgesetzlichen Bestimmungen
binnen einem"Jahr mit Wirkung vom 1. September 1989
zu erlassen sind.

Die neue Grundsatzbestimmung der 11. SCHOG-No-
velle erfordert eine Novellierung der entsprechenden Be-
stimmungen des O.Ö. Pflichtschulorganisationsgesetzes
1984 (O.Ö.POG 1984), LGBI. Nr. 45, in der Fassung der
Landesgesetze LGBI. Nr. 22/1986, 78/1987 und 43/1988.
Aus diesem Anlaß sollen auch einige weitere Bestimmun-
gen dieses Landesgesetzes geändert oder aufgehoben
werden.

Im wesentlichen umfaßt daher die vorliegende Novelle
1. die Regelung, bei Bedarf einen zusätzlichen, sonder-

pädagogisch qualifizierten Lehrer für den gemeinsa-
men Unterricht von behinderten und nicht behinderten
Kindern heranzuziehen und

2. den Wegfall der Bestimmungen über bisherige Schul-
versuche als Folge des Ablaufs ihres Versuchs-
zeitraumes oder der Übernahme in das Regel-

" schulwesen.

Die Kompetenz zur Erlassung dieses Gesetzes ergibt
sich aus Art. 14 Abs. 3 B-VG und hinsichtlich der Z. 4 der
gegenständlichen Novelle aus Art. 15 B-VG.

B. Besonderer Tell

Zu Artikel I

Zu Z. 1 (§ 57):

Die im VII. Hauptstück des O.Ö.Pflichtschulorganisa-
tionsgesetzes 1984 enthaltenen .Sonderbestimmun-
gen zur Durchführung von Schulversuchen gemäß
Art. 11§§ 2 bis 5 der 4. Schulorganisatlonsgesetz-No-
velle, BGBI. Nr. 23411971, sowie gemäßArt. 11§2 und
Art. 111der 5. Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGBI.
Nr. 32311975, haben ihre Anwendbarkeit wegen Ab-
lauf des Versuchszeitraumes verloren. Eine Neufas-
sung des § 57 aus Anlaß der 11. SCHOG-Novelle ist
daher geboten. Die im § 57 angeführte Bestimmung
der 11. SCHOG-Novelle regelt die Durchführung der
Schulversuche zum gemeinsamen Unterricht behin-
derter und nicht behinderter Kinder.

Zu Z. 2 (§ 58):

Artikel 111der 5. Schulorganisationsgesetz-Novelle,
BGBI. Nr. 32311975, hat als Schulversuche zur Son-
derschule Schulversuche zur differenzierten Sonder-
schule und zur integrierten Grundschule vorgesehen.
Diese Schulversuche sind ausgelaufen; ein Teil der
Schulversuchsergebnisse ist in das Regelschulwesen
übernommen worden; das Anliegen der Integration
behinderter Schüler hat jedoch im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen für das Regelschulwesen
keine Aufnahme gefunden. Über § 131 ades Schulor-
ganisationsgesetzes, BGBI. Nr. 24211962, in der Fas-
sung der 11. SCHOG-Novelle wurde nunmehr die ge-
setzliche Grundlage für Schulversuche zur Integration
behinderter Kinder geschaffen. Um ein größtmögli-
ches Ausmaß an gemeinsamen Lernprozessen behin-
derter und nicht behinderter Kinder zu ermöglichen,
wurde zur Überbrückung der unterschiedlichen Lern-
voraussetzungen bei Bedarf die Heranziehung eines
zusätzlichen, sonderpädagogisch qualifizierten Leh-
rers vorgesehen (§ 131a Abs. 3 des Schulorganisa-
tionsgesetzes). Unbeschadet der Bestimmungen des
O.Ö. Pflichtschulorganisationsgesetzes 1984 über
Lehrer an Volksschulen (§ 7), an Hauptschuien (§ 11)
und an Polytechnischen Lehrgängen (§ 19) ist daher
über die in den zitierten Bestimmungen vorgesehene
Anzahl von Lehrern hinaus bei Schulversuchen zum
gemeinsamen Unterricht behinderter und nicht behin-
derter Kinder die Heranziehung eines (weiteren) zu-
sätzlichen sonderpädagogisch qualifizierten Lehrers
in Ausführung zu § 131 a Abs. 4 des Schulorganisa-
tionsgesetzes in der Fassung der 11. SCHOG-Novelle
vorzusehen.

Zu Z. 3:

Diese Bestimmungen haben die Anwendbarkeit we-
gen Ablauf des Versuchszeitraumes zur Durchfüh-
rung von Schulversuchen gemäß Art. 11§§ 2 bis 5
der 4. Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGBI. Nr.
23411971, sowie gemäß Art. 11§ 2 und Art. 111
der 5. Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGBI. Nr.
32311975, v8rlor8n. Ihr8 Aufhebung ist daher geboten.

Zu Z. 4 (§ 64):

Die Neufassung des § 64 erscheint aus Anlaß der
11. SCHOG-Novelle zweckmäßig, um wegen allfälliger
Mehrkosten entsprechende Verhandlungen mit dem
Bund aufnehmen zu können. Zur näheren Begrün-
dung wird auf die Erläuterungen zu §57 (siehe zu
Z. 1) sinngemäß verwiesen.
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Zu Artikel 11

Die Bestimmung über das Inkrafttreten der O.Ö. Pflicht-
schulorganisationsgesetz-Novelle 1989 stüt~t sich .einer-
seits auf Art: VI Abs. 3 der 11. SCHOG-Novelle und ande-
rerseits auf den Ablauf der.v.ersuchszeiträume für Schul-
versuche gemäß Art.'11§§ 2 bis 5 der 4. Schulorganisa-
tionsgesetz-Novelle;BGB!: Nr: 234/1971, und gemäß Art. 11
§ 2 und Art. 111der 5. Schulorganisationsgesetz-Novelle,
BGB!: Nr. 323/1975: in beiden Fällen ergibt sich die Not-
wendigkeit, ein Inkrafttreten mit 1. September 1989 vor-
zusehen.

Btichinger
Obmann

Der .Ausschuß für Schulen, Kultur und Sport
beantragt, der Hohe Landtag möge das Landes-
gesetz, mit dem das O.Ö. PlIichtschulorganlsa-
t10nsgesetz 1984 geändert. wird. (O.Ö, PlIichtschiJl-
organlsationsgeseti~Novelle ÜI89),' beschließen.
Eine. Textgegenüberstellung' ,1s.t als. ~n!ag!l-ange-
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Landesgesetz

vom ,

mit dem das O.Ö. Pfllchtschulorganisalionsgeselz 1984 geändert wird
(O.Ö. Pfllchtschulorganisalionsgesetz-Novelle 1989)

Der o.ö. Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das O.Ö. Pflichtschulorganisationsgesetz 1984, LGBI.
Nr. 45, in der Fassung der Landesgesetze LGBI. Nr.
22/1986, 78/1987 und 43/1988 wird wie folgt geändert:

1. § 57 hat zu lauten:

,,§ 57
Geltung dieses Hauptstückes

Abweichend von den Bestimmungen der §§ 7, 11
und 19 dieses Landesgesetzes gelten zum Zweck der
Durchführung von Schulversuchen gemä8 § 131ades
Schulorganisationsgesetzes, BGBI. Nr. 242/1962, in
der Fassung der 11. Schulorganisationsgesetz·Novel·
le, BGBI. Nr. 327/1988, die Bestimmungen dieses
Hauptstückes."

2. § 58 hat zu lauten:

,,§ 58
Schulversuche zum gemeinsamen Unterricht

behinderter und nicht behinderter Kinder

Bei der Durchführung von Schulversuchen zum
gemeinsamen Unterricht behinderter und nicht be·
hinderter Kinder gemäß § 131ades Schulorganisa·
tionsgesetzes, BGBI. Nr. 242/1962, in der Fassung
der 11. Schulorganisationsgesetz·Novelle, BGBI. Nr.
327/1988, ist zur Erprobung von Unterrichtsformen
und Differenzierungsma8nahmen, die eingrößtmög •..
liches Ausmaß an gemeinsamen Lernprozessen
ermöglichen, bei Bedarf ein zusätzlicher, sonder·
pädagogisch qualifizierter Lehrer heranzuziehen."

3. Die §§ 59, 60, 61, 62, 62 a, 63, 63 a und 63b werden
aufgehoben.

4. § 64 hat zu lauten:

,,§ 64
Vereinbarung zwischen Lend und Bund

Soweit die Durchführung der Schulversuche gemäß
§ 131ades Schulorganisationsgesetzes, BGBI. Nr.
242/1962. in der Fassung der 11. Schulorganisations·
gesetz·Novelle, BGBI. Nr. 327/1988, die äußere Orga·
nisation der öffentlichen Pflichtschulen berührt, hat
das Land die erforderliche Vereinbarung mit dem
Bund abzuschließen."

Artikel 11

Dieses Landesgesetz tritt mit 1. September 1989 in
Kraft.
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Anlage zur Beilage 258/1989

o.ö. Pflichtschulorganisationsgesetz 1984

GELTENDES RECHT

"S 57
Geltung dieses Rauptstückes'

(1) Abweichend von den einschlä-
gigen Bestimmungen dieses Gesetzes
gelten zum Zweck der Durchführung
von Schulversuchen gemäß Art. II
SS 2 bisS der 4. Schulorgani-
sationsgesetz-Novelle,
BGB1.Nr. 234/1971, sowie gemäß
Art. II S 2 und Art. III der 5.
Schulorganisationsgesetz-Novelle
BGB1.Nr. 323/1975, die Bestimmungen
dieses Rauptstückes.

(2) Auf Schulversuche gemäß S 7 des
Schulorganisationsgesetzes,
BGB1.Nr. 242/1962, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz
BGB1.Nr. 365/1982, sind die Bestim-
mungen dieses Rauptstückes nicht
anzuwenden."

"S 58
Vorschulklassen

(1) Vorschulklassen gemäß Art. II
S 2 der 4. Schulorganisations-
gesetz-Novelle können an Volksschu-
len eingerichtet werden, wenn min-
destens fünfzehn Schulpflichtige
vorhanden sind, die mangels Schul-
reife vom Schulbesuch zurückge-

O.ö. Pflichtschulorganisationsgesetz-
Novelle 1989

Artikel I

1. S 57 hat zu lauten:

"S 57
Geltung dieses Bauptstückes

Abweichend von den Bestimmungen der
SS '7, 11 und 19 dieses Landesgesetzes
gelten zum Zweck der Durchführung von

,Schulversuchen gemäß S l3la des Schul-
organisationsgesetzes,
BGB1.Nr. 242/1962, in'der Fassung der
11. Schulorganisationsgesetz-Novelle,
BGB1.Nr. 327/1988, ,die Bestimmungen
dieses Bauptstückes."

2. S 58 hat zu lauten:

"S 58
Schulversuche zum gemeinsamen

Unterricht behinderter und nicht
behinderter Kinder

Bei der Durchführung von Schulver-
suchen zum gemeinsamen Unterricht be-
hinderter und nicht behinderter Kinder



stellt werden.

(2) Die Schülerzahl
schulklasse soll
nicht übersteigen."

in einer Vor-
fünfundzwanzig

"S 59
Grundschule

(1) Zur Durchführung von Schulver-
suchen in der dritten und vierten
Schulstufe der Grundschule gemäß
Art. 11 S 3 der 4. Schulorgani-
sationsgesetz-Novelle können an
Volksschulen Schüler .in einzelnen
Unterrichtsgegenständen nach ihrer
Leistung in Leistungsgruppen inner-
halb einer Klasse oder von
Parallelklassen zusammengefaBt wer-
den.
(2) Zur Durchführung von Schulver-
suchen gemäß Art. 111 Abs. 3 der 5.
Schulorganisationsgesetz-Novelle
können in der ersten bis vierten
Schulstufe der Volksschule schul-
reife und sonderschulbedürftige
Kinder zu teilweise gemeinsamen Un-
terricht zusammengefaBt werden (in-
tegrierte Grundschule)."

"S 60
Additive Gesamtschule

(1) Zur Durchführung von Schulver-
suchen zur Additiven Gesamtschule
gemäß Art. 11 S 4 Abs. 2 der 4.
Schulorganisationsgesetz-Novelle
kann im räumlichen Zusammenhang mit
einer Hauptschule eine Additive
Gesamtschule errichtet werd~n.

(2) Voraussetzung für die Errich-
tung einer Additiven Gesamtschule
gemäß Abs. 1 ist die unmittelbare
räumliche Nachbarschaft der Haupt-
schule mit der Unterstufe einer

- 2 -

gemäß S l3la des Schulorganisationsge-
setzes, BGB1.Nr. 242/1962, in der Fas-
sung der 11. Schulorganisations-
gesetz-Novelle, BGB1.Nr. 327/1988, ist
zur Erprobung von Unterrichtsformen
und Differenzierungsmaßnahmen, die ein
größtmögliches Ausmaß an gemeinsamen
Lernprozessen ermöglichen, bei Bedarf
ein zusätzlicher, sonderpädagogisch
qualifizierter Lehrer heranzuziehen."

3. Die SS 59, 60, 61, 62, 62a, 63, 63a,
und 63b werden aufgehoben.



allgemeinbildenden höheren Schule.

(3) Hinsichtlich der Additiven
Gesamtschule gemäß Abs. 1 gelten im
übrigen die einschlägigen Bestim-
mungen dieses.Gesetzes für Haupt-
schulen sinngemäß.

(4) Leiter der Additiven
schule gemäß Abs. 1 ist der
der Hauptschule."

Gesamt-
Leiter

"S 61
orientierungsstufe

(1) Zur Durchführung von Schulver-
suchen gemäß Art. II S 4 Abs. 3 der
4. schulorganisationsgesetz-
Novelle können an Hauptschulen die
fünften und sechsten Schulstufen
der Hauptschule und einer
allgemeinbildenden höheren Schule
zusammengefaßt werden (Orientie-
rungsstufe).
(2) Orientierungsstufen an Haupt-
schulen dürfen nur eingerichtet
werden. wenn die Erfassung von we-
nigstens 90 v.H. der Schüler eines
Eintrittsjahrganges im Bereich der
normalen Begabungsstreuung möglich
ist.

(3) In der Orientierungsstufe sind
die Schüler in einzelnen Unter-
richtsgegenständen nach ihrer Lei-
stung in Leistungsgruppen innerhalb
einer Klasse oder von Parallelklas-
sen zusammenzufassen. In Verbin-
dung mit der Einrichtung von Lei-
stungsgruppen ist auch die Teilung
in Klassenzüge zulässig.

(4) Zur Durchführung von Schulver-
suchen gemäß Art. II S 4 Abs. 5
dritter Satz der 4. Schulorgani-
sationsgesetz-Novelle sind erfor-
derlichenfalls Förderkurse einzu-
richten.

(5) Die Schülerzahl einer Lei-
stungsgruppe (Abs. 3) soll zwischen

- 3 -



fünfzehn und zwanzig betragen. Die
Schülerzahl eines Förderkurses
(Abs. 4) soll zwischen sechs und
zwölf betragen."

"S 62
Integrierte ~esamtschule

(1) Zur Durchführung von Schulver-
suchen zur Integrierten Gesamtschu-
le gemäß Art. 11 S 4 Abs. 4 der 4.
Schulorganisationsgesetz-Novelle
können an Hauptschulen die fünften
bis achten Schulstufen der Haupt-
schule und einer allgemeinbildenden
höheren Schule zusammengefaßt wer-
den (Integrierte Gesamtschule).

(2) Die Bestimmungen des S 61
Abs. 2 bis 5 gelten sinngemäß."

"S 62a
Differenzierte Sonderschule

Zur Durchführung von Schulversuchen
gemäß Art. 111 Abs. 2 der 5.
schulorganisationsgesetz-Novelle
können an Sonderschulen die Schüler
in einzelnen Unterrichtsgegenstän-
den nach ihrer Leistung in Lei-
stungsgruppen innerhalb der Klasse
oder innerhalb mehrerer Parallel-
klassen oder nächsthöherer und
nächstniedrigerer Stufen zusammen-
gefaßt werden (differenzierte
Sonderschule)."

"S 63
Polytechnischer Lehrgang

(1) ·Zur Durchführung von Schulver-
suchen im Polytechnischen Lehrgang
gemäß Art. II S 5 der 4. Schulor-
ganisationgsgesetz-Novelle können
die Schaler in den Pflichtgegen-
ständen Deutsch. Mathematik und
Technisches Zeichnen nach ihren
Leistungen in Leistungsgruppen zu-
sammengefaßt werden.
(2) Die Bestimmungen des S 61

- 4 -



Abs. 4 und 5 gelten sinngemäß."

"5 63a
Leistungsgruppen in Berufsschulen

(1) Zur Durchführung von Schulver-
suchen gemäß Art. II 5 2 der 5.
Schulorganisationsgesetz-Novelle
k~nnen an Berufsschulen die Schüler
in einzelnen Unterrichtsgegenstän-
den nach ihren Leistungen in Lei-
stungsgruppen zusammengefaßt wer-
den. Die Zahl der Schüler in einer
Leistungsgruppe darf zw~lf nicht
unterschreiten.
(2) Zur Förderung des Übertrittes
in höhere Leistungsgruppen oder zur
Vermeidung des Übertritt.es .in
tiefere .Leistungsgruppen sind För-
derkurse einzurichten. Die Zahl der
Schüler in einem Förderkurs soll
acht· nicht unter- und zwölf nicht
überschreiten. Für die leistungs-
fähigeren Schüler. können zusätz-
liche Unterrichtsgegenstände vorge-
sehen werden."

"5 63b
·Schulversuchszeitraum

(1) Schulversuche im Sinne der
55 58 und 59 Abs. 1 können bis zum
Schuljahr 1982/83. Schulversuche
gemäß 5 63a bis zum Schuljahr
1983/84 und Schulversuche gemäß den
55 60 bis 62 bis zum Schuljahr
1984/85 begonnen werden. Sie sind
je nach der Zahl der in Betracht
kommenden Schulstufenauslaufend
abzusehlie6en.

(2) Schulversuche gemäß 5
und 5 62a können bis zum
1981/82 begonnen werden."

59 Abs.·2
Schuljahr

- 5 -



"5 64
Vereinbarungen zwischen Bund und

Land

Soweit die DurchfÜhrung der Schul-
versuche gemäß Art. 11 55 2 bis 5
der 4. Schulorganisationsgesetz-

,Novelle sowie gemäß Art. 11 5 2 und
Art. 111 Abs. 2 und 3 der 5.
Schulorganisationsgesetz-Novelle
die äußere Organisation der öffent-
lichen Pflichtschulen berührt, hat
das Land ~die erforderlichen Verein-
barungen mit dem Bund abzuschlie-"
Ben ...
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4. 5 64 hat zu lauten:

"5 64
Vereinbarung zwischen Land und Bund

Soweit die Durchführung der Schulver-
suche gemäß S l31a des Schu1organisa-
tionsgesetzes, BGB1.Nr.
der Fassung der 11.
sationsgesetz-Novelle,
BGB1.Nr. 327/1988, die
sation der öffentlichen
berührt, hat das Land
liehe Vereinbarung mit
schließen."

Artikel II

242/1962, in
Schulorgani-

äußere Organi-
Pflichtschulen
die erforder-
dem Bund abzu-

Dieses Landesgesetz tritt mit 1. Septem-
ber 1989 in Kraft.


